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Antworten auf die häufigsten Fragen 

zum Thema „Riesen-Bärenklau“ 
 

1) Wie sieht der Riesen-Bärenklau aus und mit welchen heimischen Pflanzen 

kann er verwechselt werden? 

Erkennungsmerkmale der Pflanze (siehe auch die Fotos) 

Die Pflanze wird zwei bis fünf Meter hoch; ihre Blätter sind tief eingeschnitten; der 

Stängel ist hohl, im unteren Bereich rötlich gefleckt, sein Durchmesser kann 10 cm 

und mehr betragen; charakteristisch sind die riesigen weißen Blütendolden (Durch-

messer bis 80 cm), die von Juni bis August ausgebildet werden. 

 Verwechslungsmöglichkeiten: (siehe auch die Fotos) 

Gewöhnlicher Wiesen-Bärenklau: er wird aber nur maximal 2 m hoch; seine Blätter 

sind lappig eingeschnitten; der Stängel ist meist grün, seltener rotbraun; er bildet viel 

kleinere weiße Blütendolden aus. 

Wald-Engelwurz: er wird maximal 1,5 m hoch; seine Blätter sind zweifach gefiedert, 

die Fiederblätter lanzettlich; der Stängel ist nicht oder kaum behaart, oft bereift; die 

Blütendolden sind klein, die Blüten anfangs grünlich dann weiß bis rötlich. 

 

2) Warum kann der Riesen-Bärenklau für Menschen und Tiere gefährlich 

werden? 

Die Pflanze enthält giftige Inhaltsstoffe (Furocumarine), die nach Berührung, in 

Kombination mit UV-Strahlung, schwere Hautverbrennungen (eigentlich Ent-

zündungen) hervorrufen können. Narbige Abheilungen und Pigmentstörungen können 

die Folge sein. Durch feuchte Haut (z.B. Schweiß) wird die Aufnahme der foto-

toxischen Substanzen begünstigt. An heißen Tagen werden die giftigen Furocumarine 

von der Pflanze an die Umgebung abgegeben, so dass es bei längerem Aufenthalt in 

unmittelbarer Nähe der Pflanze zu Atemnot und Bronchitis kommen kann. 

 

3) Wenn der Standort eines Riesen-Bärenklaus entdeckt wird, wem soll man 

das melden? Ist ein solcher Fund überhaupt meldepflichtig? 

In der Steiermark ist ein solcher Fund grundsätzlich nicht meldepflichtig, aber es 

empfiehlt sich, den Grundeigentümer darüber zu informieren. 

Wegen der Gefährlichkeit der Pflanze hat die Baubezirksleitung Südweststeiermark 

überdies den Bezirksnaturschutzbeauftragten OBR Ing. Mag. Wolfgang Neubauer 

als Ansprechperson für derartige Meldungen nominiert: Telefon 03452/82097-638 

oder per E-Mail: wolfgang.neubauer@stmk.gv.at. Ihm können Standorte bekannt ge-

geben werden, wenn möglich mit Bild, damit die Pflanze eindeutig identifizierbar ist.  

Wichtig: Die Baubezirksleitung Südweststeiermark ist nicht für die Entfernung 

der Pflanzen zuständig. 

 

4) Wer ist für die Entfernung des Riesen-Bärenklau zuständig? 

Dafür ist der Grundeigentümer verantwortlich. Ihn kann auch die Haftung in einem 

Schadensfall (etwa einer Entzündung) treffen; er kann unter Umständen auch für 
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Emissionen (negative Einwirkungen auf Nachbargrundstücke) gemäß § 364 ABGB 

verantwortlich gemacht werden. 

 

5) Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Entfernung des Riesen-Bären-

klaus zu beachten? 

Dabei ist unbedingt wasserabweisende Schutzkleidung zu tragen! Diese bestehend 

aus: langer Hose, langärmligem Hemd, dicken Handschuhen (keine Einweghand-

schuhe!), Schutzbrille und Mundschutz. Die verwendete Ausrüstung (Schutzkleidung, 

Werkzeuge, Gartengeräte etc.) ist nachher – am besten mit einem Hoch-druckreiniger 

– ganz sauber abzuwaschen. 

 

6) Was muss man beachten, wenn man den Riesen-Bärenklau unmittelbar 

berührt oder mit dessen Pflanzensaft in Kontakt kommt? 

Die betroffenen Hautpartien sind schnellstmöglich mit Wasser und Seife abzuwaschen 

und in den nächsten 48 Stunden nicht dem Sonnenlicht auszusetzen (am besten 

lichtundurchlässig abzudecken). Bei Beschwerden ist rasch ein Arzt aufzusuchen. 

 

7) Wann ist die beste Zeit für seine Bekämpfung und wie ist dabei sinn-

vollerweise vorzugehen? 

Zeitig im Frühjahr (bis spätestens Ende April) oder im Herbst (Oktober bis 

Anfang November, wenn man weiß, wo die Pflanze stand): schräges Abstechen des 

Wurzelstockes in ca. 15 bis 20 cm Tiefe, Teile aus dem Boden ziehen oder ausgraben. 

 
Bei Beginn der Blüte: Abschneiden des Blütenstandes (bei späterem Schnitt kann die 

Pflanze neue Blütenstände produzieren). 

Durch Mahd: Sechs- bis achtmalige regelmäßige Wiederholung während der 

Vegetationsperiode (alle zwei bis vier Wochen), Weiterführung in mindestens fünf 

Folgejahren. 

Beweidung: durch Rinder und Kleinvieh (Ziegen oder Schafe). 

 

8) Wie werden die Pflanzen bzw. Pflanzenteile fachgerecht entsorgt? 

Vor der Blüte: liegen lassen ohne jemanden zu gefährden oder auf den Kompost 

geben. 

Während und nach der Blüte: bei Einzelpflanzen die Dolden in einen Müllsack 

geben, zubinden und in der Sonne verrotten lassen; die übrigen Pflanzenteile 

kompostieren, bei mehreren Pflanzen: in Kompostieranlage entsorgen. Bei 70 Grad 

kompostieren, in eine Biogas- oder Verbrennungsanlage einbringen.  

Samen NICHT liegen lassen oder in den Rest- bzw. Biomüll geben! 

 

9) Wie lange ist ein Standort des Riesen-Bärenklaus nach der Bekämpfung 

zu beobachten und wie oft ist die Bekämpfung zu wiederholen? 
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Die Beobachtung muss mindestens fünf bis sechs Jahre erfolgen, weil die Samen im 

Boden lange keimfähig bleiben; ebenso lange ist die Bekämpfung bei Bedarf zu 

wiederholen. 


